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Erfüllungsort und Gerichtsstand in allen Geschäftsfällen ist Gmunden. Rechnungen sind zahlbar innerhalb des  vereinbarten Zahlungsziels, ansonsten werden bankübliche Zinsen verrechnet. 
Reklamationen können nur innerhalb 14 Tagen ab Ausstellungsdatum berücksichtigt werden. Versicherungen werden nur auf besonderen Auftrag hin gedeckt, Zahlungen werden zuerst auf 

Fracht und Spesen, zuletzt auf Zölle angerechnet. Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der „AÖSP – neueste Fassung“, bzw. der „General Conditions for Carriage of goods by Sea“ der 
ausführenden Reedereien. FN-Nr.: 195159z, ATU 49586407 

 

Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit dem 

Seetransport von Fahrzeugen 
 
 
Nachstehend die Mindestanforderungen an Fahrzeuge, die zur Verschiffung auf See 
vorgesehen sind: 
 
 

- Jedes Fahrzeug das mit einer Fähre verschifft wird, benötigt geeignete Laschpunkte, 
um seemäßig an Deck gesichert zu werden. Eine Verschiffung ohne ausreichende 
Anzahl an Laschpunkten liegt in der Verantwortung des jeweiligen Lademeisters oder 
Kapitäns.  

 
- Als Faustregel gilt jeweils 1 Laschpunkt pro 10 tons. gleichmäßig verteilten 

Gesamtgewichts, pro Seite des Fahrzeugs. D.h. bei z.B. einem Sattelzug sind dies 
idealer weise 4 Zurrösen auf jeder Seite des Fahrzeugs (Auflieger und Zugmaschine). 

 
- Die Reederei behält sich vor, jederzeit und kurzfristig ohne vorherige Ankündigung 

Fahrpläne, die eingesetzten Schiffe oder auch Verladeinrichtungen zu ändern. Davon 
sind auch bereits bestätigte Buchungen betroffen. 

 
- Generell gilt, dass immer der Kapitän des Schiffs die Letzte Entscheidung trifft, ob ein 

Fahrzeug zur Verschiffung zugelassen wird oder nicht. Weiters kann der Kapitän 
jederzeit z.B. aufgrund von Schlechtwetter die Verschiffung von Fahrzeugen ohne 
ausreichende Laschpunkte ablehnen. 

 
 

 
Beispiele von geeigneten Laschpunkten: 
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